
Jahrgang 14, Herzberg (Elster), 14. Mai 2009, Nummer 9

Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

erscheint als Beilage zum Kreisanzeiger für den Landkreis Elbe-Elster

5. Sitzung des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster
Sitzungstermin: Montag, 18.05.2009, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Falkenberg, Lindenstraße 6, „Haus des Gastes“

Tagesordnung

A) Öffentlicher Teil Vorlagen-Nr.
1 Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2 Einwohnerfragestunde

3 Aktuelle Stunde

3.1 Anfragen von Fraktionen und Kreistagsabgeordneten

3.2 Sonstige Informationen und Mitteilungen

4 Personalsituation der Kreismusikschule ‘’Gebrüder Graun’’ des Landkreises Elbe-Elster/ Haushalt
BE: Andreas Pöschl, Amtsleiter Kulturamt 090/2009

5 Neufassung der Entgeltordnung des Landkreises Elbe-Elster für die außerschulische
Nutzung von Schul- und Sporteinrichtungen des Landkreises Elbe-Elster
BE: Marlis Eilitz, Amtsleiterin Schulverwaltungs- und Sportamt 104/2009

6 Neufassung der Entgeltordnung des Landkreises Elbe-Elster für die außerschulische
Nutzung der Mehrzweckhalle Elbe-Elster in Elsterwerda
BE: Marlis Eilitz, Amtsleiterin Schulverwaltungs- und Sportamt 105/2009

7 Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben
BE: Peter Hans, Erster Beigeordneter, Kämmerer und Dezernent 113/2009

8 Zuschuss des Landkreises für Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms ‘’Kommunal-Kombi’’
BE: Peter Hans, Erster Beigeordneter, Kämmerer und Dezernent 114/2009

9 Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise
Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz
BE: Jens Scheithauer, Amtsleiter Jugendamt 066/2009-1

10 Wahl des Landrates des Landkreises Elbe-Elster
BE: Christian Jaschinski, Fraktionsvorsitzender CDU 119/2009

11 Termin zur Wahl des neuen Landrates des Landkreises Elbe-Elster
BE: Christian Jaschinski, Fraktionsvorsitzender CDU 120/2009

B) Nichtöffentlicher Teil
12 Nichtöffentliche Informationen, Mitteilungen und Anfragen

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elster�



Sitzungsplan für den Zeitraum 15. Mai bis 28. Mai 2009
Die Sitzungen des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster und seiner Ausschüsse finden zu folgenden Terminen
statt:

18. Mai 2009 Kreistag
Ort: Tourismuszentrum „Haus des Gastes“

Lindenstraße 6 in 04895 Falkenberg
Beginn: 16:00 Uhr

26. Mai 2009 Unterausschuss Jugendhilfeplanung
Ort: Sitzungszimmer 207 der Kreisverwaltung

Grochwitzer Straße 20 in 04916 Herzberg
Beginn: 17:00 Uhr

28. Mai 2009 Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit
Ort: Verein LebensWert e. V.

Schlossstraße 6a in 03238 Finsterwalde
Beginn: 17:00 Uhr

(Änderungen bleiben vorbehalten)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kreistagsbüro unter der Telefonnummer 03535 46-1212 oder 46-1386.

Die Tagesordnung zu den Sitzungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter www.landkreis-elbe-elster.de Rubrik Verwaltung
Online; Kreistag/Kalender.
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Veröffentlichung der in der 4. Sitzung des Kreisausschusses am 04.05.2009
gefassten Beschlüsse bzw. des wesentlichen Inhalts der gefassten Beschlüsse

A) in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse

Beschluss Nr. 118/2009 Zwischenberichte nach § 6 Abs. 5
Betriebsatzung, Ergebnis per 28. Februar des Wirtschafts-
jahres 2009

Der Kreisausschuss nimmt den Zwischenbericht des Eigenbe-
triebes Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster zur Kenntnis.

B) in nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse

Beschluss Nr. 109/2009 Auftragsvergabe zum Ausbau und zur
Lieferung von zwei Rettungstransportwagen als Los 1, drei
Notarzteinsatzfahrzeugen als Los 2 und einem Kranken-
transportwagen als Los 3, für den Eigenbetrieb Rettungs-
dienst des Landkreises Elbe Elster

Der Kreisausschuss beschließt den Auftrag für Los 1 - Ausbau
und die Lieferung von 2 Rettungstransportwagen und Los 3 Aus-
bau und Lieferung von einem Krankentransportwagen der Firma
Ambulanz Mobile GmbH & CO. KG, Glinder Straße 1, 39218
Schönebeck zum Angebotspreis von 173.494,52 EUR für Los 1
und von 59.457,20 EUR für Los 3 zu erteilen, sowie den Auftrag

für Los 2 - Ausbau und Lieferung von drei Notarzteinsatzfahr-
zeugen der Firma Autohaus Kühne GmbH, Nordstraße 1, 04860
Torgau, zum Angebotspreis von 127.404,02 EUR für Los 2 zu
erteilen.

Beschluss Nr. 110/2009 Auftragsvergabe zur Lieferung von
LOS 1: 5 Medumaten, 6 Absaugpumpen, 2 Injektomaten;
LOS 2: 5 Defibrillatoren inkl. 5 externer Ladestationen 1 AED
Pro

1. Vergabe LOS 1:
Der Kreisausschuss beschließt den Auftrag zur Lieferung von
5 Medumaten, 6 Absaugpumpen, 2 Spritzenpumpen zum
Gesamtpreis von 38.002,65 EUR der Firma:
Koczyba GmbH, Max-Plank-Straße 7b, 52249 Eschweiler, zu
erteilen.

2. Vergabe LOS 2:
Der Kreisausschuss beschließt den Auftrag zur Lieferung von
5 Defibrillatoren, Fabrikat ZOLL, inkl. 5 externer Ladestatio-
nen zum Gesamtpreis von 91.218,89 EUR der Firma: ZOLL
Medical Deutschland GmbH, Emil-Hoffmann-Str.47, 50996
Köln, zu erteilen.
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Der Kreiswahlleiter für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag
Wahlkreis 66 Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen
Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) for-
dere ich auf, zur 17. Wahl des Deutschen Bundestages am 27.
September 2009 Kreiswahlvorschläge möglichst frühzeitig ein-
zureichen.

Hierzu gebe ich Folgendes bekannt:

1. Der Wahlkreis 66 besteht aus dem gesamten Landkreis
Elbe-Elster sowie folgenden amtsfreien Gemeinden:
Calau, Großräschen, Lauchhammer, Schipkau, Schwarz-
heide, Senftenberg, Vetschau/Spreewald und folgenden
Ämtern:

Altdöbern (Gemeinden Altdöbern, Bronkow, Luckaitztal,
Neupetershain, Neu-Seeland), Ortrand ( Gemeinden Frau-
endorf, Großkmehlen, Kroppen, Lindenau, Ortrand, Tet-
tau), Ruhland (Gemeinden Grünewald, Guteborn, Herms-
dorf, Hohenbocka, Ruhland, Schwarzbach)
des Landkreises Oberspreewald-Lausitz.

2. Für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. Sep-
tember 2009 können Kreiswahlvorschläge beim

Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 66
Kreisverwaltung Elbe-Elster
Ludwig-Jahn-Straße 2
04916 Herzberg (Elster)
Postanschrift: Postfach 17, 04912 Herzberg (Elster)
bis zum 23. Juli 2009, 18:00 Uhr,
eingereicht werden (§ 19 des Bundeswahlgesetzes - BWG)

3. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maß-
gabe von § 20 Abs. 3 BWG von Wahlberechtigten einge-
reicht werden.

4. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage
13 zur Bundeswahlordnung eingereicht werden. Er muss
enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO):

a) Familienname, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburts-
datum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) des
Bewerbers,

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei ande-
ren Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren
Kennwort.

Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensper-
son und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewer-
bers enthalten.
Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur
in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewer-
ber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustim-
mung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwi-
derruflich (§ 20 Abs. 1 BWG).
Als Bewerber in einen Kreiswahlvorschlag kann nur benannt
werden, wer wählbar ist (§ 15 BWG).

Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvor-
schlag nur benannt werden, wer in einer Mitgliederver-
sammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer
besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung in
geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist. Mitglie-
derversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist

eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts
im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtig-
ten Mitglieder der Partei. Besondere Vertreterversamm-
lung ist eine Versammlung der von einer derartigen Mit-
gliederversammlung aus ihrer Mitte in geheimer Abstim-
mung gewählten Vertreter.
Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der Sat-
zung der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes) allgemein für
bevorstehende Wahlen von einer derartigen Mitglieder-
versammlung aus ihrer Mitte in geheimer Abstimmung
bestellte Versammlung.
Die Wahlen der Vertreter können bereits seit dem 18. März
2008, die Wahlen der Bewerber seit dem 18. Juni 2008
erfolgen (§ 21 Abs. 3 BWG).
Die Bewerber und die Vertreter für Vertreterversammlun-
gen müssen in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Jeder stimmberechtigte Versammlungsteilnehmer ist hier-
bei vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern muss Gelegen-
heit gegeben werden, sich und ihr Programm in ange-
messener Zeit in der Versammlung vorzustellen. Das Nähe-
re über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversamm-
lung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Ver-
fahren für die Wahl der Bewerber regeln die Parteien durch
ihre Satzungen (§ 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 BWG).

5. In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson
und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet
werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 BWG und § 39 Abs. 1 Satz 3
BWO). Fehlt diese Bezeichnung, so gilt der erste Unter-
zeichner als Vertrauensperson, der zweite als stellvertre-
tende Vertrauensperson. Soweit im Bundeswahlgesetz
nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensper-
son und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Kreiswahl-
vorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Die Ver-
trauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson
können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unter-
zeichner des Kreiswahlvorschlages an den Kreiswahlleiter
abberufen und durch andere ersetzt werden (§ 22 Abs. 3
BWG).

Zur Erleichterung der Zusammenarbeit mit dem Kreis-
wahlleiter empfiehlt es sich, zu Vertrauenspersonen und
stellvertretenden Vertrauenspersonen vorrangig solche
Personen zu bestimmen, die in Herzberg (Elster) oder in
der näheren Umgebung wohnen sowie deren E-Mail-
Adressen, Telefon- und Faxverbindungen anzugeben.

6. Ein Kreiswahlvorschlag von Parteien ist von mindestens
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes,
darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, per-
sönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Par-
tei im Lande keinen Landesverband oder keine einheitli-
che Landesorganisation, so muss der Kreiswahlvorschlag
von mindestens je drei Mitgliedern, darunter dem Vorsit-
zenden oder seinem Stellvertreter, der Vorstände der
nächstniedrigen Gebietsverbände (§ 7 Abs. 2 der Partei-
engesetzes), in deren Bereich der Wahlkreis liegt, persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Unter-
schriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn
dieser innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem
Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 des § 34
Abs. 2 BWO entsprechende Vollmacht der anderen Vor-
stände vorliegt.
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7. Parteien, die im 16. Deutschen Bundestag oder in einem
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abge-
ordneten vertreten waren, können einen Kreiswahlvor-
schlag nur einreichen, wenn der Bundeswahlausschuss
ihre Parteieneigenschaft festgestellt hat. Zu diesem Zweck
müssen diese Parteien spätestens am

29. Juni 2009
dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Gustav-
Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden (Postanschrift:
65180 Wiesbaden), ihre Beteiligung an der Wahl schrift-
lich angezeigt haben (§ 18 Abs. 2 BWG). In der Anzeige
ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an
der Wahl beteiligen will.

Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des
Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder sei-
nem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so
ist die Anzeige von dem Vorstand der jeweils obersten Par-
teiorganisation zu erstatten.
Der Anzeige sind die schriftliche Satzung, das schriftliche
Programm und der Nachweis über die satzungsgemäße
Bestellung des Vorstandes beizufügen. Vorsorglich wird
darauf hingewiesen, dass die Anzeige gemäß § 18 Abs. 2
BWG nicht durch die Übersendung der Unterlagen gemäß
§ 6 Abs. 3 des Parteiengesetzes ersetzt wird, also unab-
hängig von diesen Mitteilungen geboten ist.
Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am

17. Juli 2009
fest (§ 18 Abs. 4 BWG),
a) welche Parteien im 16. Deutschen Bundestag oder

einem Landtag seit deren letzter Wahl aufgrund eigener
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf
Abgeordneten vertreten waren,

b) welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt
haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind.

Zu der Sitzung des Bundeswahlausschusses über die Fest-
stellung der Parteieigenschaft werden die Vereinigungen,
die ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben, vom
Bundeswahlleiter eingeladen. Die Feststellung des Bun-
deswahlausschusses macht der Bundeswahlleiter im Bun-
desanzeiger öffentlich bekannt. Sie ist für alle Wahlorga-
ne verbindlich.

8. Die Kreiswahlvorschläge der Parteien, deren Parteieigen-
schaft durch den Bundeswahlausschuss festgestellt wor-
den ist, müssen außerdem von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unter-
zeichner muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschla-
ges nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach
Anlage 14 zur BWO zu erbringen. Die Formblätter werden
auf Anforderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.
Sie können auch als Druckvorlage oder elektronisch bereit-
gestellt werden. Bei der Anforderung sind Familienname,
Vorname und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschla-
genden Bewerbers anzugeben.
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der
den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei
Parteien deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvor-
schlägen das Kennwort anzugeben.

Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in
einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen
Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen.

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unterschreiben; neben der
Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsda-
tum und Anschrift (Hauptwohnung) - Straße, Hausnum-
mer, Postleitzahl und Wohnort - des Unterzeichners sowie
der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Für jeden Unter-
zeichner ist auf dem Formblatt nach Anlage 14 zur BWO
oder gesondert als Einzelbescheinigung nach dem Muster
der Anlage 14 (Rückseite) zur BWO eine Bescheinigung
seiner Gemeindebehörde beizubringen, dass er im Wahl-
kreis wahlberechtigt ist. Die Bescheinigung wird kosten-
frei erteilt. Bei nicht im Wahlgebiet lebenden Wahlberech-
tigten im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 BWG
ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Anga-
ben gemäß Anlage 2 zur BWO und Abgabe einer Versi-
cherung an Eides statt zu erbringen. Einzelbescheini-
gungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvor-
schlages bei der Einreichung der Kreiswahlvorschläge mit
den Unterstützungsunterschriften zu verbinden.

Ein Wahlberechtigter kann nur einen Kreiswahlvorschlag
unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge
unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen ungültig.
Kreiswahlvorschläge dürfen erst nach Aufstellung der
Bewerber unterzeichnet werden; vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 bis 5 BWO).
Das Erfordernis zusätzlicher Unterschriften nach § 20 Abs.
2 Satz 2 BWG gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Par-
teien nationaler Minderheiten (§ 20 Abs. 2 Satz 3 BWG).

9. Im Übrigen müssen auch die Bewerber, für die im Melde-
register auf Grund ihrer Gefährdung ein Sperrvermerk
gemäß § 32b Abs. 1 des Brandenburgischen Meldege-
setzes eingetragen ist, im Kreiswahlvorschlag (Anlage 13
zur BWO), in der Niederschrift über die Aufstellung der
Bewerber (Anlage 17 zur BWO), in der Versicherung an
Eides statt (Anlage 18 zur BWO), in der Zustimmungser-
klärung (Anlage 15 zur BWO) und in der Bescheinigung
der Wählbarkeit (Anlage 16 zur BWO) mit der Anschrift
ihrer Hauptwohnung angegeben werden. Sie können
jedoch beim Kreiswahlleiter durch eine bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist abzugebende schriftliche Erklärung ver-
langen, dass in der Bekanntmachung der zugelassenen
Wahlvorschläge, auf dem Stimmzettel und in der Bekannt-
machung der Wahlergebnisse an Stelle ihrer Anschrift eine
Erreichbarkeitsanschrift angegeben wird (§ 38 Satz 4 BWO;
vgl. § 45 Abs. 1 Satz 3 BWO und § 79 BWO). Als Erreich-
barkeitsanschrift kommt beispielsweise das Wahlkreisbü-
ro oder Bundestagsbüro in Betracht; ein Postfach genügt
nicht. Mit der Erklärung muss durch eine Bestätigung der
Meldebehörde nachgewiesen werden, dass im Meldere-
gister für den Bewerber ein Sperrvermerk eingetragen ist.

10. Dem Kreiswahlvorschlag sind folgende Anlagen beizufügen:
a) in jedem Fall
Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerber nach dem
Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er seiner Aufstellung
zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustim-
mung zur Benennung als Bewerber gegeben hat;
- eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde

nach dem Muster der Anlage 16 BWO, dass der vorge-
schlagene Bewerber wählbar ist (falls der Bewerber keine
Wohnung im Geltungsbereich der BWO innehat und sich
dort auch nicht gewöhnlich aufhält, erteilt das Bundes-
ministerium des Innern die Bescheinigung.);

b) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien
- eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschluss-

fassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in



der der Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle eines
Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung
mit den nach § 21 Abs. 6 BWG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides statt; die Niederschrift soll nach dem
Muster der Anlage 17 zur BWO gefertigt, die Versiche-
rung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 zur
BWO abgegeben werden (§ 34 Abs. 5 BWO);

- eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen
Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem
Muster der Anlage 15 BWO, dass er nicht Mitglied einer
anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Par-
tei ist;

c) zusätzlich bei Parteien, deren Parteieigenschaft durch
den Bundeswahlausschuss festgestellt worden ist,

- mindestens 200 Unterstützungsunterschriften nach dem
Muster der Anlage 14 zur BWO,

- für jeden Unterzeichner des Kreiswahlvorschlages eine
Bescheinigung seiner Gemeindebehörde, dass er im
Wahlkreis wahlberechtigt ist (vgl. Nr. 8).

11. Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schrift-
liche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solan-
ge nicht über die Zulassung entschieden ist. Ein gemäß
§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG außerdem von Wahlberechtigten
unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der
Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persön-
lich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückge-
nommen werden (§ 23 BWG).

Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson und nur dann geändert werden, wenn der
Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das durch §
21 BWG vorgeschriebene Verfahren bei der Aufstellung
von Parteibewerbern braucht in solchen Fällen nicht ein-
gehalten zu werden; der Unterschriften nach § 20 Abs. 2
und 3 BWG bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über
die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1
Satz 1 BWG) ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24
BWG).

12. Die Kreiswahlvorschläge werden unverzüglich nach Ein-
gang geprüft. Werden Mängel festgestellt, so wird die Ver-
trauensperson sofort benachrichtigt und aufgefordert,
behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf
der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gül-
tiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahl-
vorschlag liegt nicht vor, wenn

a) die Form oder Frist des § 19 BWG nicht gewahrt ist,
b) die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 BWG

erforderlichen gültigen Unterschriften mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen,
es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umstän-
den, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu ver-
treten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,

c) bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung
fehlt, die Parteieigenschaft durch den Bundeswahlaus-
schuss nicht festgestellt worden ist oder die Nachwei-
se des § 21 BWG nicht erbracht sind,

d) der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, sodass seine
Person nicht feststeht, oder

e) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt.

Nach der Entscheidung des Kreiswahlausschusses über
die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1
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Satz 1 BWG) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen
(§ 25 Abs. 3 BWG).
Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbe-
seitigungsverfahren kann die Vertrauensperson den Kreis-
wahlausschuss anrufen (§ 25 Abs. 4 BWG).

13. Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet
der Kreiswahlausschuss am

31. Juli 2009
(§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG).
Zu der Sitzung des Kreiswahlausschusses werden die Ver-
trauenspersonen der Kreiswahlvorschläge eingeladen
(§ 36 Abs. 1 BWO). Ort, Zeit und Gegenstand der Ver-
handlungen des Kreiswahlausschusses werden gemäß
§ 5 Abs. 3 BWO öffentlich bekannt gemacht.
Der Kreiswahlausschuss hat Kreiswahlvorschläge zurück-
zuweisen, wenn sie
a) verspätet eingereicht sind oder
b) den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das

Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung auf-
gestellt sind, es sei denn, dass in diesen Vorschriften
etwas anderes bestimmt ist.

(§ 26 Abs. 1 BWG)

Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge mit den in § 34 Abs. 1 Satz 2 BWO
bezeichneten Angaben fest. Fehlt bei einem Kreiswahl-
vorschlag nach § 20 Abs. 3 BWG das Kennwort oder
erweckt es den Eindruck, als handele es sich um einen
Kreiswahlvorschlag einer Partei oder ist er geeignet, Ver-
wechslungen mit einem früher eingereichten Kreiswahl-
vorschlag hervorzurufen, so erhält er den Namen des
Bewerbers als Kennwort. Geben die Namen mehrerer Par-
teien zu Verwechslungen Anlass, so fügt der Kreiswahl-
ausschuss einem der Wahlvorschläge eine Unterschei-
dungsbezeichnung bei; hat der Landeswahlausschuss eine
Unterscheidungsregelung getroffen (§ 41 Abs. 1 BWO), so
gilt diese (§ 36 Abs. 4 BWO).
Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag
ganz oder teilweise zurück, so kann binnen drei Tagen
nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den
Landeswahlausschuss eingelegt werden. Beschwerde-
berechtigt sind die Vertrauensperson des Kreiswahlvor-
schlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter,
letztere beiden auch im Falle der Zulassung (§ 26 Abs. 2
BWG).

14. Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge spätestens am 10. August 2009 öffentlich
bekannt (§ 26 Abs. 3 BWG und § 38 BWO).

15. Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der BWO,
und zwar
1. Anlage 13 - Einreichung der Kreiswahlvorschläge
2. Anlage 14 - Formblatt für Unterstützungsunterschriften

(Kreiswahlvorschläge)
3. Anlage 15 - Zustimmungserklärung
4. Anlage 16 - Bescheinigung der Wählbarkeit
5. Anlage 17 - Niederschrift über die Aufstellung der

Bewerber
6. Anlage 18 - Versicherung an Eides statt
können vom Kreiswahlleiter angefordert werden.
Vordrucke nach Anlage 14 - Formblatt für eine Unterstüt-
zungsunterschrift - können erst angefordert werden, wenn
der Bewerber aufgestellt ist.

Herzberg, den 27. April 2009

Dirk Gebhard
Kreiswahlleiter
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auf Bescheinigung des Bestehens von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten an Grundstücken in der Gemarkung
03253 Prießen, Fluren 1 und 2, verschiedene Flurstücke, in der Gemarkung 03253 Hennersdorf, Flur 2, verschiedene Flur-
stücke, in der Gemarkung 03253 Oppelhain, Flur 2, verschiedene Flurstücke, sowie in der Gemarkung Trebbus, Fluren 2
und 3, verschiedene Flurstücke, für Trinkwasserleitungen
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Gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG)
vom 20.12.1993 (BGBL. I, S. 2182 ff) in der jetzt gültigen Fassung,
i. V. m. § 7 Abs. 1 der Sachenrechts - Durchführungsverordnung
(SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBL. I, S. 3900), gibt der Land-
kreis Elbe-Elster, Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz,
Untere Wasserbehörde, öffentlich bekannt, dass der Wasser- und
Abwasserverband „Westniederlausitz“ mit Sitz in 03253 Dober-
lug-Kirchhain eine Bescheinigung über das Bestehen von
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten an den o. g. Grund-
stücken beantragt hat (Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung). Die in den Anträgen aufgeführten Grundstücke werden von
dem Versorgungsunternehmen durch den Besitz und Betrieb sowie
die Unterhaltung und Erneuerung bereits vor dem 03.10.1990
bestehender Trinkwasserleitungen in den Gemarkungen Prießen,
Hennersdorf, Oppelhain und Trebbus mit den dazu gehörenden
Anlagen und Schutzstreifen in Anspruch genommen.

Die Anträge, einschließlich der Flurkartenauszüge, können im o.
g. Amt, Untere Wasserbehörde, Nordpromenade 4 a, 04916 Herz-
berg, Zimmer 420 / 421, innerhalb von 4 Wochen nach dem Tag
der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis
Elbe-Elster während der folgenden Dienstzeiten einsehen wer-
den.

Montag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 16.30 Uhr
Mittwoch 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13 00 Uhr - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr

Während der Auslegungsfrist haben die Grundstückseigentü-
mer Gelegenheit, von dem Inhalt des Antrages Kenntnis zu neh-
men und Einwendungen durch einen Widerspruch vorzubringen.
Der Widerspruch ist innerhalb von 4 Wochen nach dem Tag der
öffentlichen Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift
beim Landkreis Elbe-Elster, Untere Wasserbehörde, Nordpro-
menade 4a, 04916 Herzberg, einzulegen.
Die Untere Wasserbehörde erteilt die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung nach Ablauf der Frist.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 GBBerG i. V. m. § 1 SachenR-DV ist durch Gesetz eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit an Grundstücken ent-
standen, die am 03.10.1990 zum Betrieb einer wasserwirt-
schaftlichen Anlage (hier für die öffentliche Wasserversorgung) in
Anspruch genommen wurden.
Alle nach dem 03.10.1990 eingetretenen Veränderungen müssen
in einem zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsun-
ternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz entstanden ist,
kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein
Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird.
Der Widerspruch kann demzufolge nur darauf gerichtet sein, dass
die dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist oder das Grund-
stück in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt,
betroffen wird.

Klaus Richter
Landrat

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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Telefonzentrale
Tel.: 03535 460
Fax: 03535 3133

Landrat
Landrat - Herr Richter, Klaus
Tel.: 03535 46-2645
Fax: 03535 46-2662

Büro Landrat (Kreistagsangelegenheiten,
Öffentlichkeitsarbeit, Controlling)
Leiter - Herr Höhno, Oliver
Tel.: 03535 46-2617
Fax: 03535 46-1309

Dezernat I - Finanzen, Personal und Ser-
vice
Dezernent und Kämmerer - Herr Hans,
Peter
Tel.: 03535 46-1200
Fax: 03535 46-2608

Dezernat II - Recht, Ordnung und Sicher-
heit
Dezernent - Herr Dr. Haase, Erhard
Tel.: 03535 46-1250
Fax: 03535 46-1311

Dezernat III - Bildung, Jugend, Kultur,
Gesundheit und Soziales
Komm. Dezernent - Herr Hans, Peter
Tel.: 03535 46-3000
Fax: 03535 46-3153

Dezernat IV - Kreisentwicklung
Dezernent - Herr Stroisch, Eberhard
Tel.: 03535 46-2000
Fax: 03535 46-2603

Amt 11 - Amt für Personal, Organisa-
tion und IT-Service
Amtsleiterin - Frau Noack, Katrin
Tel.: 03535 46-1210
Fax: 03535 46-1326

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Amtsleiter - Herr Voigt, Steffen
Tel.: 03535 46-1325
Fax: 03535 46-1338

Amt 16 - Gebäudemanagement
Amtsleiter - Herr Scherff, Ciro
Tel.: 03535 46-2643
Fax: 03535 46-2634

Amt 20 - Finanzverwaltungsamt und
Kreiskasse
Amtsleiterin - Frau Duwe, Marion
Tel.: 03535 46-1233
Fax: 03535 46-1214

Amt 30 - Rechtsamt
Amtsleiter - Herr Gebhard, Dirk
Tel.: 03535 46-1279
Fax: 03535 46-1283

Amt 32 - Ordnungsamt
Amtsleiter - Herr Sehring, Reiner
Tel.: 03535 46-4450
Fax: 03535 46-4448

Amt 36 - Straßenverkehrsamt
Amtsleiter - Herr Wagenmann, Stefan
Tel.: 035341 97-7610
Fax: 035341 97-7612

Amt 39 - Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt
Amtstierarzt - Herr DVM Freudenberg,
Dieter
Tel.: 03535 46-2680
Fax: 03535 46-2687

Amt 40 - Schulverwaltungs- und Sportamt
Amtsleiterin - Frau Eilitz, Marlis
Tel.: 03535 46-3524
Fax: 03535 46-3530

Amt 41 - Kulturamt
Amtsleiter - Herr Pöschl, Andreas
Tel.: 03535 46-5100
Fax: 03535 46-5102

Amt 50 - Sozialamt
Amtsleiterin - Frau Lieschke, Maria
Tel.: 03535 46-3146
Fax: 03535 46-3126

Amt 51 - Jugendamt
Amtsleiter - Herr Scheithauer, Jens
Tel.: 03535 46-3543
Fax: 03535 46-3156

Amt 53 - Gesundheitsamt
Amtsleiterin (Amtsärztin) - Frau Dr. Voigt,
Anne-Katrin
Tel.: 03535 46-3100
Fax: 03535 46-3122

Amt 61 - Amt für Kreisentwicklung und
Landwirtschaft
Amtsleiter - Herr Schneller, Matthias
Tel.: 03535 46-1213
Fax: 03535 46-2604

Amt 62 - Kataster- und Vermessungsamt
Amtsleiter - Herr Hindorf, Ulf
Tel.: 03535 46-2701
Fax: 03535 46-2730

Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte
Vorsitzender - Herr Hindorf, Ulf
Tel.: 03535 46-2701
Fax: 03535 46-2730

Geschäftsstelle
des Gutachterausschusses
Geschäftsstellenleiterin -
Frau Müller, Ursula
Tel.: 03535 46-2706
Fax: 03535 46-2730

Amt 63 - Amt für Bauaufsicht, Umwelt
und Denkmalschutz
Amtsleiter - Herr George, Frank
Tel.: 03535 46-2655
Fax: 03535 46-2657

Gleichstellungs- und Datenschutzbe-
auftragte
Gleichstellungs- und Datenschutzbe-
auftragte - Frau Löppen, Monika
Tel. und Fax: 03535 46-1274

Integrationsbeauftragter
Integrationsbeauftragter -
Herr Brückner, Jürgen
Tel.: 03535 46-1292
Fax: 03535 46-1242

Kreisbrandmeister
Kreisbrandmeister - Herr Schmidt, Bodo
Tel.: 0171 8364220
Fax: 03535 46-4448

Kreisarchiv
Archivarin - Frau Großpietsch, Kerstin
Tel.: 03535 46-2694
Fax: 03535 3133

Kreismusikschule „Gebrüder Graun“
Leiter - Herr Fritsche, Siegfried
Anhalter Straße 7
04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-5200
Fax: 03535 46-5202

Kreisvolkshochschule
Leiter - Herr Brasse, Martin
Anhalter Straße 7
04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-5300
Fax: 03535 46-5303

Kreismedienzentrum
Leiterin - Frau Siegesmund, Marion
Anhalter Straße 7
04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-5400
Fax.: 03535 46-5402

Wichtige Rufnummern der Kreisverwaltung


